
Über die Vollstreckbarkeit entscheidet 
die zuständige Kammer des Kreisgerichts 
durch Beschluß. Dieser Beschluß ergeht nach 
Prüfung der Gesetzlichkeit des Beschlusses 
des gesellschaftlichen Gerichts. Entspricht er 
nicht den gesetzlichen Bestimmungen, ver
sagt die Kammer des Kreisgerichts die Voll
streckbarkeit durch begründeten Beschluß 
(§§ 88, 89 ZPO).

Zur Erhöhung der Wirksamkeit seiner 
Entscheidung kann das gesellschaftliche Ge
richt in der Beratung beschließen, daß sie 
im Betrieb, in der Hausgemeinschaft, der 
Produktionsgenossenschaft oder im ört
lichen Bereich in geeigneter Weise veröf
fentlicht wird. Das sollte jedoch nur gesche
hen, wenn sie von allgemeiner Bedeutung 
ist oder ihre Veröffentlichung die erziehe
rische Wirkung verstärkt (§15 Abs. 2 KKO, 
§15 Abs. 2 SchKO). Die Art und Weise und 
die Dauer der Veröffentlichung legt das ge
sellschaftliche Gericht fest.

Die Veröffentlichung der Entscheidung 
der Konfliktkommission kann z. B. entwe
der sofort in einer Belegschafts- bzw. Gewerk
schaftsversammlung oder für die Dauer von 
höchstens zwei Wochen durch Aushang im 
Betrieb erfolgen (§15 Abs. 2 KKO). Die Ent
scheidung einer Schiedskommission kann 
z. B. in einer Hausversammlung oder auch 
durch Aushang höchstens für die Dauer von 
einer Woche veröffentlicht werden.

10.5.
Das Verfahren bei Einspruch 
gegen die Entscheidung 
gesellschaftlicher Gerichte

Die Beschlüsse der gesellschaftlichen Ge
richte können nur unter bestimmten Vor
aussetzungen und in einem gesetzlich gere
gelten Verfahren abgeändert oder aufgeho
ben werden. Die Abänderung oder Aufhe
bung eines Beschlusses ist möglich, wenn 
gegen ihn Einspruch eingelegt worden ist. 
Er ist gemäß § 19 GGG gegen jeden Be
schluß eines gesellschaftlichen Gerichts zu
lässig. Über den Einspruch entscheidet die 
Strafkammer des Kreisgerichts. Für die Ent
scheidung über den Einspruch ist die Straf
kammer des Kreisgerichts auch dann zustän
dig, wenn er eine Verfehlung, eine Ord

nungswidrigkeit, eine Schulpflichtverletzung 
oder die Entscheidung einer Schiedskommis
sion über den Ausspruch einer Ordnungs
strafe gemäß § 10 Abs. 3 SchKO betrifft.

Zur Einlegung des Einspruchs gegen die 
Entscheidung des gesellschaftlichen Gerichts 
sind berechtigt (§ 53 KKO, § 48 SchKO) :
— der wegen eines Vergehens oder einer 

Verfehlung oder einer OrdnungsWidrig
keit oder einer Schulpflichtverletzung 
vor einem gesellschaftlichen Gericht be
schuldigte Bürger,

— die Erziehungsberechtigten eines Ju
gendlichen, der vor einem gesellschaft
lichen Gericht beschuldigt wurde,

— der Bürger, gegen den eine Schiedskom
mission eine Ordnungsstrafe ausgespro
chen hat,

— der Antragsteller vor einem gesellschaft
lichen Gericht bei Beleidigung, Verleum
dung oder Hausfriedensbruch,

— der Geschädigte, soweit die Entscheidung 
eines gesellschaftlichen Gerichts die Wie
dergutmachung eines Schadens betrifft,

— der Staatsanwalt.
Der Einspruch von Bürgern ist schriftlich 

beim Kreisgericht einzulegen oder bei der 
Rechtsantragsstelle des Kreisgerichts zu Pro
tokoll zu erklären. Im Interesse der Konzen
tration und Beschleunigung des Verfahrens 
soll im Einspruch begründet werden, gegen 
welche Punkte des Beschlusses er sich rich
tet.

Den Einspruch müssen die dazu berech
tigten Bürger innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem sie die Durchschrift des Beschlus
ses erhalten haben, einlegen.

Der Staatsanwalt des Kreises kann ge
gen jede Entscheidung eines gesellschaft
lichen Gerichts des Kreises innerhalb von 
drei Monaten Einspruch einlegen (§ 53 
Abs. 3 KKO, § 46 Abs. 3 SchKO, § 276 Abs. 3 
StPO), wenn die Entscheidung insgesamt 
oder einzelne Verpflichtungen nicht dem Ge
setz entsprechen. Dieses Recht ist Ausdruck 
der verfassungsmäßigen Aufgabe des Staats
anwalts, über die strikte Einhaltung der so
zialistischen Gesetzlichkeit zu wachen 
(Art. 97 Verfassung). Es soll gewährleisten, 
daß ungesetzliche Entscheidungen eines ge
sellschaftlichen Gerichts auch dann noch be
seitigt werden können, wenn sich ihre Un
gesetzlichkeit erst später herausstellt. Dies
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